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 Wissenswertes aus der Risikovorsorge für Gewerbekunden
Panorama

Sie haben Fragen zu einem Thema?
Sie wünschen weitere Informationen? 
Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da!

Hier kann ein GGF persönlich haften:

•	 Aufklärungspflichten gegenüber Vertragspart-
nern bei drohender Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft verletzt

•	 Jahresabschluss nicht rechtzeitig oder unzu-
treffend erstellt; bei entsprechender recht-
zeitiger Kenntnis oder fehlerfreier Erstellung 
hätte der Vertragspartner die Geschäftsbezie-
hung abgebrochen

•	 Schädigung von Arbeitnehmern, Sozialversi-
cherungsträgern und der Bundesagentur für 
Arbeit wegen verspäteter Insolvenzantrags-
stellung

•	 nur unzureichende Ausstattung mit nötigem 
Kapital (Unterkapitalisierung)

•	 Vorgeben einer tatsächlich nicht vorhandenen 
Solvenz des Unternehmens im Rechtsverkehr
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Auch Gesellschafter-
Geschäftsführer haften privat...!

Ein großer Teil der GmbHs im Land sind ausschließlich inhaberge-
führt. Denn die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird nor-
malerweise gerade dafür gegründet, dass die persönliche private 
Haftung des Selbstständigen außen vor ist. § 13 Abs. 2 GmbH- 
Gesetz verspricht, dass die Haftung im Außenverhältnis auf das 
Gesellschaftsvermögen begrenzt ist. Doch welche Regelungen 
greifen im Innenverhältnis? § 43 Abs. 2 GmbHG regelt hier: „Ge-
schäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der 
Gesellschaft solidarisch für den entstandenen Schaden.“ Die 
Gesellschaft – als eigenständige juristische Rechtsperson – kann 
also Schadenersatzansprüche an den Geschäftsführer stellen. 
Eine Unterscheidung zwischen angestelltem Geschäftsführer und 
Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) kennt das Gesetz nicht.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Rechtspre-
chung in den letzten Jahren stark dazu tendiert, Gläubigern der 
GmbH eine direkte Inanspruchnahme des Geschäftsführers zu er-
möglichen, wenn dessen Fehler ursächlich für z. B. einen Forde-
rungsausfall war. Ein Widerspruch zur beschränkten Haftung des 
Unternehmens ist dies natürlich nicht, da ja das Vermögen des 
Verantwortlichen herangezogen wird.  Muss sich im schlimmsten 
Fall ein Insolvenzverwalter der weiteren Geschicke der Firma an-
nehmen, wird dieser natürlich alle Möglichkeiten ausloten, an die 
nötigen Finanzmittel zu gelangen. Der ursprüngliche Zweck der 
GmbH, das private Vermögen zu schützen, kann dann dahin sein. 
Vielen GGFs ist diese Problematik nicht bewusst!

Eine D & O Versicherung („Directors & Officers“ oder auch „Mana-
gerhaftpflicht“) kann für einen solchen Fall die Rettung sein. Dieser 
sinnvolle Haftpflichtschutz prüft, ob ein rechtlicher Anspruch ge-
gen Sie besteht und kommt im Rahmen der Versicherungssumme 
ggf. auch dafür auf. Bei ausreichend hoher Versicherungssumme 
bleibt das Privatvermögen verschont. Ein solcher Vertrag kann von 
jeder Kapitalgesellschaft abgeschlossen werden. Versichert sind 
im Vertragsrahmen alle geschäftsführenden Organe. Die D & O 
Versicherung ersetzt der Gesellschaft den verursachten Schaden. 
Eine win-win-Situation für alle Beteiligten. 

Übrigens: Im Falle einer Unternehmensinsolvenz kann es schnell 
dazu kömmen, dass Beiträge zur Versicherung nicht mehr ge-
zahlt werden. Der Versicherungsschutz kann dann gefährdet 
sein. Angestellte Entscheider können diese Gefahr umgehen, 
indem sie  selbst eine personenbezogene Absicherung abschlie-
ßen. Das Haftungspotential als Führungskraft ist enorm. Setzen 
Sie ihr privates Lebenswerk daher nicht aufs Spiel!

Beratung durch:
Scheer Versicherungsmakler GmbH

Hans-Wilhelmi-Str. 4 • 66386 St. Ingbert
Tel.: 06894 / 998 34-0 • Fax: 06894 / 998 34-10
info@scheer-versicherungsmakler.de
http://www.scheer-versicherungsmakler.de
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Panorama - Wissenswertes aus der Risikovorsorge

Dieses Druckstück dient ausschließlich der allgemeinen Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen, insbesondere nicht für steuerrechtliche Inhalte. Wenden Sie sich ggf. an einen 
Steuerberater. Bei evtl. genannten Leistungs- und Tarifmerkmalen gelten die Tarifbedingungen des jeweiligen Versicherers. Bildquelle: www.istockphoto.com und www.fotolia.com Ihre Interessen - unsere Bitte: Geben Sie uns immer umgehend 
Nachricht, wenn sich etwas ändert, z.B. Beginn/Ende Berufsausbildung, Schule oder Studium, Zivildienst, Bundeswehr, Hauskauf/ Bau, Arbeitsplatzwechsel, Karrieresprung im Beruf, Beginn von Pflegebedürftigkeit, Aufnahme von Verwandten in 
den Haushalt, Selbständigkeit, Geburt, Heirat, Partnerschaft, Todesfall, Scheidung, längere Erkrankung, Unfall, Auslandsaufenthalt, Änderungen bei KFZ-Nutzung, Prüfen der Kaskodeckung. Alle diese Veränderungen können – müssen aber nicht 
zu Veränderungen beim Versicherungsschutz führen. Dazu informieren können wir Sie aber nur, wenn Sie uns dies (möglichst schon im Vorfeld) mitteilen.  

Kein Steuergeschenk ausschlagen!

Bereits 2005 wurde die Basisrente (umgangssprachlich 
auch als „Rürup-Rente“ bekannt) als steuerlich begünstigte 
Altersvorsorgemöglichkeit eingeführt. Vor allem Gutverdie-
ner und Gewerbetreibende nutzen diese Form des Alters-
sparens seither auch gezielt als Steuersparmodel.

In 2013 können Sie bis zu 15.200 Euro (Alleinstehende) 
bzw. 30.400 Euro (Verheiratete) als Sonderausgaben anset-
zen. Diese können sich aus Beiträgen zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung, berufsständischen Versorgungswerken 
und aktuell 76 % der Beiträge zur Basisrente zusammen-
setzen. Der Grad, zu dem „Rürup-Beiträge“ ansetzbar sind, steigt bis 2025 jährlich um 2 %. Dass die steuerlichen Auswir-
kungen nicht unerheblich ausfallen, wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen um die oben genannten Beträge geschmälert 
wird, können Sie sich gewiss vorstellen. Konkret sollte Ihnen dies Ihr Steuerberater ausrechnen können. Haben Sie bereits 
einen solchen Vertrag? Beim Beitrag besteht noch Luft nach oben? Sie möchten Steuern sparen? Und Sie möchten Ihre 
Versorgung im Alter anheben? Dann kann eine freiwillige Zuzahlung für Sie sinnvoll sein und wir sollten uns unterhalten. 
Sie haben noch keinen solchen Vertrag, möchten aber auch Steuern sparen und für das Alter vorsorgen? Auch dann haben 
wir eine perfekte Basis für ein gemeinsames Gespräch. Kontaktieren Sie uns!

Wird Ihre Krankenversicherung 
auch „zu teuer“?
Auch in diesem Jahr wird es bei manchen Tarifen einiger 
Krankenversicherer zu Beitragsanpassungen kommen. Ent-
gegen der landläufigen Meinung sind diese Tarife dadurch 
aber nicht zu teuer – vielmehr kosten Sie nach der Anhe-
bung des Beitrags genau das, was Sie kosten müssen, um 
für ihre Versichertengemeinschaft weiterhin funktionieren 
zu können. Die Private Krankenversicherung musste in den
vergangenen Jahren einige unangenehme politische Ent-
scheidungen verkraften. Im Zuge der Versicherungspflicht 
darf Kunden, die keine Beiträge zahlen, nicht mehr gekün-

digt werden – Kosten für akute Behandlungen müssen dennoch getragen werden. Diese Sonderbelastungen wirken 
sich natürlich entsprechend aus. Die steigende Lebenserwartung führt zu einer insgesamt höheren Kostenbelastung für 
den Versicherer, als dies früher der Fall war. Die normale Kostensteigerung im Gesundheitssystem (Personal, Material, 
Energie...) und der allgemeine Fortschritt der Medizin (neue Behandlungsmethoden) müssen ebenso aufgefangen werden 
– die Privaten Krankenversicherungen haben sich ja vertraglich dazu verpflichtet, auch diese Behandlungen zu zahlen. 
Beitragsanpassungen sind also kaum zu vermeiden. So unangenehm das ist, so falsch ist meist die Kündigung des Ver-
trags. Oft lässt sich durch eine Tarifumstellung innerhalb der Tarifwelt Ihres Versicherers eine Lösung finden, die Ihrem 
Geldbeutel besser gefällt. Dies kann u. a. durch eine höhere Selbstbeteiligung oder den Wechsel in einen jüngeren Tarif 
(§ 204 VVG macht es möglich) dargestellt werden. Wenden Sie sich bitte einfach an uns, wenn Sie hierzu eine Beratung 
wünschen. Wir nehmen Ihre Betreuung ernst!

In aller Kürze informiert:

Der Kauf einer Bürgschaft über eine Versicherung ist im 
Regelfall günstiger als über eine Bank.
Wer auf der Autobahn die Richtgeschwindigkeit von 130 
km/h auch ohne Tempolimit überschreitet (z. B. 200 
km/h fährt), kann im Schadensfall Mitschuld bekom-
men und haften – auch wenn man nicht Verursacher 
ist. Grund: Der Spielraum zur Vermeidung eines Unfalls 
bei solchen Geschwindigkeiten ist äußerst gering. (OLG 
Koblenz Urteil vom 14.10.2013, AZ: 12 U 313/13)

Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie weitere Informationen wünschen!
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